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Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 11. Dezember 2014 4/2014 
 

Ort: Gemeindesaal, Gemeindezentrum, Alte Landstrasse 5 

Zeit: 20.00 Uhr 
 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. September 2014 
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

2. Änderung Wasserreglement: Einführung einer Grundgebühr, Festsetzung derselben, Änderung 
Wasserzins  
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Steuern, Gebühren und Ersatzabgaben 
2015 
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2015 der 
Einwohnergemeinde 

4.1 Präsentation des Budgets durch den Gemeinderat 

4.2 Erläuterung und Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2015 – 2019 

4.3 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum Budget 
 Kenntnisnahme 

4.4 Beratung und Beschlussfassung 
 Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

5. APH Mülimatt: Neue Stiftungs-Statuten / neue Stiftungs-Leistungsvereinbarung per 1. April 2015  
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

6. Aufhebung des Reglements über abweichende Unterrichtszeiten im Kindergarten und in der 
Primarschule  
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

7. Nachwahl eines Mitglieds in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest der 
Amtsperiode bis 2016 

8. Verschiedenes 

 
Zunzgen, im November 2014 

 
 
GEMEINDERAT ZUNZGEN 
Gemeindepräsident  Gemeindeverwalter 
Michael Kunz  Cristiano Santoro 
     

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle Teilnehmenden 
zu einem Steh-Apéro eingeladen 
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Erläuterungen, Kommentare und Anträge 
 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. September 2014 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. September 2014 wurde den 
Abonnenten, dem Gemeinderat sowie der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 
zugestellt. Ausserdem kann es auf der Gemeindeverwaltung während den Schalterstunden 
eingesehen werden. 
 
Das Protokoll kann gegen eine jährliche Gebühr von CHF 15.00 abonniert werden. Die 
Gemeindeverwaltung erteilt gerne Auskunft. 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 

16. September 2014 zu genehmigen. 
 
 

2. Änderung Wasserreglement: Einführung einer Grundgebühr, Festsetzung derselben, Änderung 
Wasserzins 

Die Wasserkasse weist zurzeit noch ein Kapital von rund CHF 140‘000 auf. Die Unterhaltskosten, 
insbesondere die Kosten des Werterhalts, können mit den Anschlussbeiträgen in Zukunft nicht 
mehr finanziert werden, da die Anschlussgebühr zufolge zurückgehender Bautätigkeit 
abnehmen. Die Wasserbezugsgebühren (Wasserzins) decken die Fixkosten und kleinere 
Unterhaltsarbeiten und Reparaturen. Ohne zusätzliche Einnahmen fehlen die finanziellen Mittel, 
um die Wasserversorgungsanlagen zu unterhalten und zu erneuern. Diese zusätzlichen Mittel 
sollen mittels Grundgebühr beschafft werden. 
 
Mit der Grundgebühr wird eine Basiseinnahme gesichert, die unabhängig von der bezogenen 
Wassermenge erhoben wird. Mit ihr kann ein Teil des Unterhalts der Wasserversorgungsanlagen 
bestritten werden, der unabhängig davon, ob die Anlagen benutzt werden, durchzuführen ist 
(Werterhaltung). Gemäss Publikation des Bundesamtes für Umwelt BAFU „Sichere 
Wasserversorgung 2025“ sowie der dazugehörigen Studie „Grundlagen der Wasserversorgung 
2025“ sollten mindestens 50% der Kosten der Wasserversorgung mittels Grundgebühren 
bestritten werden (die Publikation und die Studie sind zu finden unter: www.bafu.admin.ch/uw-
1404-d). Unter www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch finden Sie zudem einen 
schweizweiten Vergleich der Wasserpreise. 
 
Zahlen zur Wasserversorgung Zunzgen 
 
Der Neuwert der gesamten Wasserversorgungsanlagen (Wasserleitungen, Pumpwerke, 
Reservoirs, Quellfassungen, Wasseraufbereitung etc.) beläuft sich auf knapp CHF 20 Mio. Bei 
einer durchschnittlichen Lebensdauer aller Anlagen von 80 Jahren ergibt sich ein 
durchschnittlicher jährlicher Betrag von CHF 250‘000, der erforderlich ist, um den Wert der 
Anlagen zu erhalten (bzw. um die Anlagen nach Ablauf der jeweiligen Lebensdauer zu ersetzen). 
Nicht berücksichtigt sind in dieser Rechnung Neuanlagen zur Erschliessung von Baugebiet. 
Neuanlagen können in der Regel mittels Anschlussbeiträgen finanziert werden. 
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Die Finanzen der Wasserversorgung entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den Zahlen ist ersichtlich, dass das Eigenkapital der Wasserversorgung stetig abnahm und 
Ende 2013 noch rund CHF 140‘000 betrug. Zufolge Rückgang der Bautätigkeit werden die 
Anschlussbeiträge abnehmen und sich mittelfristig auf einem tiefen Niveau von ca. CHF 50‘000 
bis CHF 100‘000 pro Jahr einpendeln (In dieser Zahl sind die aus der Überbauung Mühlematt zu 
erwartenden Anschlussbeiträge nicht berücksichtigt. Sie spielen für die langfristige Sicherung der 
Finanzierung der Wasserversorgung kaum eine Rolle, da sie für die für die Überbauung neu zu 
erstellenden Anlagen verwendet werden müssen). 
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Die Einnahmen aus den Wasserzinsen (rund CHF 220‘000 p.a.) reichen, um die Fix- und 
Betriebskosten sowie kleinere Unterhalts- und Reparaturarbeiten zu decken (wobei in den letzten 
Jahren stets ein Fehlbetrag resultierte). 
 
Weder mit den (stagnierenden) Anschlussbeiträgen noch mit den Wasserzinsen können jedoch 
grössere Unterhaltsarbeiten (Werterhalt, Ersatz alter Leitungen etc.) finanziert werden. Es braucht 
zusätzliche Mittel, um langfristig den Unterhalt/Ersatz der Wasserversorgungsanlagen 
sicherstellen zu können. 
 
Für die nächsten Jahre fallen folgende grössere Reinvestitionen (Ersatz alter Leitungen etc.) in 
der Wasserversorgung an (ohne Neuinvestitionen im Zusammenhang mit der Überbauung 
Mühlematt): 
 
2015 2016 2017 2018 2019 Total 
430‘000 150‘000 240‘000 150‘000 250‘000 1‘220‘000 
 
Mit den Anschlussbeiträgen von höchstens CHF 100‘000 p.a. (Tendenz sinkend) können diese 
Investitionen nicht finanziert werden Es resultiert ein Fehlbetrag von rund CHF 700‘000 für die 
nächsten fünf Jahre, bzw. von CHF 140‘000 pro Jahr. Dieser Fehlbetrag soll mit der neuen 
Grundgebühr gedeckt werden. 
 
Die Grundgebühr wird pro Wasserzähler (d.h. verbrauchsunabhängig) erhoben und beträgt pro 
kleinen Wasserzähler (EFH) CHF 150 pro Jahr; für grosse Wasserzähler (MFH, Gewerbe) beträgt 
die Grundgebühr CHF 300 pro Jahr. Bei rund 630 kleinen und rund 70 grossen Wasserzählern 
ergibt sich so ein jährlicher Ertrag aus Grundgebühren von rund CHF 115‘000. Damit kann die 
Finanzierung der Wasserversorgung auch langfristig sichergestellt werden. 
 
Das Wasserreglement, das in der geltenden Fassung keine Grundgebühr vorsieht, ist deshalb wie 
folgt zu ändern bzw. zu ergänzen: 
 
Fassung vom 5. 12. 2005 Neue Fassung Kommentar 
Ziffer 7.1 Absatz 2 
 
Die Finanzierung erfolgt durch 
 
- Beiträge der Basellandschaft-

lichen Gebäudeversicherung 
- Anschlussbeiträge der 

Hauseigentümer 
- Jährliche Wasserbezugsgebühren 
- Bauwassergebühren 
- Sonderbeiträge und Gebühren 

Ziffer 7.1 Absatz 2 
 
Die Finanzierung erfolgt durch: 
 
- Beiträge der Basellandschaft-

lichen Gebäudeversicherung 
- Anschlussbeiträge der 

Hauseigentümer 
- Jährliche Wasserbezugsgebühr 
- Jährliche Grundgebühr 

- Bauwassergebühren 
- Sonderbeiträge und Gebühren für 

Bewilligungen, Kontrollen und 

besondere Dienstleistungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grundgebühr ist neu 
 
Die Sonderbeiträge und sonstigen 
Gebühren werden näher 
umschrieben. 

Ziffer 7.9 Absatz 1 
 
Zur Deckung der Betriebs- und 
Unterhaltskosten der Wasserversorg-
ungsanlagen der Gemeinde, wird den 
Hauseigentümern eine jährliche 
Wasserbezugsgebühr, eine Wasser-
zählermiete und allenfalls ein 
Löschbeitrag gem. Tarifordnung 
erhoben. 

Ziffer 7.9 Absatz 1 
 
Zur Deckung der Betriebs-, Unter-
halts- und Werterhaltungskosten der 
Wasserversorgungsanlagen der Ge-
meinde wird von den Hauseigen-
tümern eine jährliche Wasserbezugs- 
und Grundgebühr, eine Wasser-
zählermiete und allenfalls ein Lösch-
beitrag gem. Tarifordnung erhoben. 

 
 
Ausdrückliche Erwähnung des 
Werterhalts und der Grundgebühr 

Ziffer 7.9 Absatz 5 
 
Für den ganzen Wasserbezug gilt der 
Tarif des Rechnungsjahres. 

Ziffer 7.9 Absatz 5 
 
Für den gesamten Wasserbezug und 

die Grundgebühr gilt der Tarif des 
Rechnungsjahres. 

 
 
Anpassung an die neu eingeführte 
Grundgebühr 



4/2014 | 11.12.2014  Seite 5 

 
Mit der Änderung des Reglements ist die Tarifordnung anzupassen und die Höhe der 
Grundgebühr, CHF 150 für kleine, CHF 300 für grosse Wasserzähler, zu beschliessen. 
 
Bei der Durchsicht der Tarifordnung ist aufgefallen, dass Ziffer 11.2 lit. c) zu Ungerechtigkeiten 
führen kann. Gemäss dieser Bestimmung beträgt der Wasserzins bis zu einem Bezug von 
1‘000m3 CHF 1.50, bei einem Wasserverbrauch über 1‘000m3 beträgt der Wasserzins CHF 1.20. 
Bezieht also jemand z.B. 900m3 Wasser, bezahlt er CHF 1‘350 Wasserzins, bei einem Bezug von 
1‘001m3 beträgt der Wasserzins CHF 1‘201.20. Das soll geändert werden, indem die ersten 
1‘000m3 in jedem Fall CHF 1.50/m3 kosten, der über 1‘000m3 liegende Bezug CHF 1.20/m3. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt dementsprechend: 
 

1. Änderung des Wasserreglements (Einführung einer Grundgebühr, 
Änderung/Ergänzung der Ziffern 7.1 und 7.9) 

 
2. Ergänzung der Tarifordnung wie folgt: 

 Ziffer 11.2 neue Bestimmung unter littera d)  
 Die Grundgebühr beträgt 
 - CHF 150 pro Jahr bei kleinem Wasserzähler (EFH) 
 - CHF 300 pro Jahr bei grossem Wasserzähler (MFH, Gewerbe) 
  diese Grundgebühr wird ab Bezugsperiode 2015 erhoben 

 
3. Änderung von Ziffer 11.2 lit. c) des Tarifs wie folgt: 

 Wasserzins (Wasserbezugsgebühr) 
 - CHF 1.50/m3 bezogene Wassermenge, im Minimum CHF 30 pro Wasserzähler, 

 bis zu einem Bezug von 1‘000m3 
 - CHF 1.20/m3 für den 1‘000m3 übersteigenden Bezug 
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3. Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Steuern, Gebühren und Ersatzabgaben 
2015 

Für das Jahr 2015 ist die Einführung einer Grundgebühr für Wasserzähler vorgesehen. 
 
 

Gemeindesteuern 2015  

Einkommens- und Vermögenssteuer 
natürliche Personen 

 

55 % der Staatssteuer 
Ertragssteuer juristische Personen 5 % des Reinertrages 
Kapitalsteuer juristische Personen 2,0 ‰ des Kapitals 
Feuerwehr-Ersatzabgabe 3,5 % der Staatssteuer 

Skonto 
Auf Steuerbeträge, die vor dem 31. Mai des Fälligkeitsjahrs bezahlt 
werden, im Maximum aber auf dem definitiven Steuerbetrag. Skonto gilt 
nur für ordentliche Steuern, nicht für Sondersteuern. 

 
3 % 

Verzugszins 
Bis zur Fälligkeit nicht bezahlter Steuerbeträge, 
bzw. 30 Tage nach Rechnungstellung, sofern bis zur Fälligkeit noch 
keine Steuerrechnung gestellt wurde. 

 
4,5% 

Wasser- / Abwassergebühren  

Wasserzins (Bezug bis 1‘000 m3/Jahr) CHF 1.50 / m3 
Wasserzins für das Gewerbe und die Landwirte, für den Verbrauch über 
1'000 m3 

CHF 1.20 / m3 

Grundgebühr Wasserzähler klein (EFH) CHF  150.00 
Grundgebühr Wasserzähler gross (MFH, Gewerbe) CHF  300.00 
Minimalbetrag pro Wasserzähler CHF    30.00 
Zählermiete klein CHF    20.00 
Zählermiete gross CHF    40.00 
Abwassergebühr 
� Abwassermengengebühr   (ARA Klärkosten) 
� Klärgebühr Regenwasser   (abhängig aufgrund versiegelter Flächen) 
� Unterhaltskosten Kanalisationsnetz   (Schmutz-/Meteorwasser) 

 
CHF  1.38 / m3 
CHF  0.15 / m2 
CHF  0.39 / m3 

Löschbeitrag nicht angeschlossener Liegenschaften CHF     50.00 
Anschlussgebühren Wasser 2,5 % des Brandlagerwertes 
Anschlussgebühren Abwasser 3,0 % des Brandlagerwertes 
zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer  

Abfallentsorgung  

Vignette 35L CHF      2.70 

Hundegebühren  

Hundegebühr 1. Hund CHF    80.00 
Hundegebühr 2. Hund CHF  160.00 
Zuchtgebühr (zuzüglich Gebühr pro Hund) CHF  200.00 

 
 
Antrag: Der Gemeinderat Zunzgen beantragt, den Steuern, Gebühren und Ersatzabgaben für 

das Jahr 2015 in der vorliegenden Form zuzustimmen 
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4. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2015 der Einwohnergemeinde 

4.1 Präsentation des Budgets durch den Gemeinderat 
 
Das Budget 2015 enthält alle zum heutigen Zeitpunkt absehbaren Ausgaben und Einnahmen 
und berücksichtigt die finanziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde. 
 
Das Budget weist für das Jahr 2015 bei einem Aufwand von CHF 9‘241‘300 und einem Ertrag 
von CHF 9‘234‘100 ein Defizit von CHF 7‘200 aus. Dabei bildet ein Gemeindesteuerfuss für die 
Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen von unverändert 55% der 
Staatssteuer die Grundlage. In der Investitionsrechnung stehen den Einnahmen in Höhe von 
CHF 220‘000 Ausgaben in Höhe von CHF 1‘564‘000 gegenüber. 
 
4.2 Erläuterung und Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2015 – 2019 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan beschreibt für die nächsten fünf Jahre die voraussichtliche 
Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf und 
zeigt die Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung des mittelfristigen 
Haushaltsgleichgewicht auf (§25 Gemeindefinanzverordnung, §157c GemG). 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan ist Planungs- und Führungsinstrument des Gemeinderats 
und Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 
 
Dieser wird laufend, im Sinne einer rollenden Planung, vom Gemeinderat überarbeitet und 
angepasst und ist deshalb nicht durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen, 
sondern wird im Zusammenhang mit der Beurteilung des Voranschlages der 
Gemeindeversammlung zur Kenntnis gebracht. 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan informiert über die sich abzeichnenden Aufgaben, die 
damit verbundenen Ausgaben und Investitionen sowie über die mutmassliche Entwicklung 
der Einnahmen und Erträge. Zudem zeigt er die voraussichtliche Entwicklung von 
Vermögen und Verschuldung auf. Er basiert auf dem Budget 2015 und dem für die Jahre 
2015 – 2019 erstellten Investitionsplan. 
 
Ein wichtiger Faktor des Finanzplanes ist die Bevölkerungsentwicklung. Da die 
Überbauung des ehemaligen BEMAG-Areals durch die Implenia zeitlich etwas ins Stocken 
geraten ist, musste die Bevölkerungszunahme gegenüber vielleicht zu euphorischen 
Werten in den Vorjahren etwas zurückgeschraubt werden. Wir schätzen  den Anstieg der 
Einwohnerzahl bis ins Jahr 2019 auf 2‘650.  
 
Dies bedeutet auf der einen Seite einen Anstieg der Steuereinnahmen. Auf der anderen 
Seite generiert eine Bevölkerungszunahme auch höhere Kosten; u. A. bei Bildung, Verkehr 
und Infrastruktur. 
 
Es ist auch ohne Zunahme der Einwohnerzahl davon auszugehen, dass künftig höhere 
finanzielle Belastungen im Rahmen der gebundenen Ausgaben auf unsere Gemeinde 
zukommen werden. 
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Bei den Aufwendungen fallen vor allem 
 
- steigende Sozialkosten 
- Zunahme der Gesundheitskosten (u.a. Spitex) 
- Personalkosten der Bildung wegen Einführung von HarmoS 
 
ins Gewicht. 
 
Die Einnahmen werden voraussichtlich künftig etwas tiefer ausfallen, da mit weniger 
Finanzausgleich zu rechnen ist. 
 
Gemäss vorliegendem Finanzplan können die vorgesehen Investitionen zu einem Teil 
eigenfinanziert werden. Weitere Kreditaufnahmen sind jedoch geplant und unumgänglich, 
insbesondere für die Realisierung des Neubaus Hauptstrasse 78/82. Die Verzinsung und 
Amortisation dieses Kredits wird jedoch über Mietzinseinnahmen finanziert. 
 
Aktuell beträgt der Steuersatz in Zunzgen 55% der Staatssteuer. Aufgrund der 
Berechnungen im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan, welche für die folgenden Jahre 
eine massive Unterdeckung der Rechnung aufzeigt, muss ab dem Jahr 2016 eine 
Steuererhöhung von mindestens 2% auf 57% in Betracht gezogen werden. 
 
Im Aufgaben- und Finanzplan wurde diese allfällige Steuererhöhung bereits entsprechend 
in die Berechnung einbezogen. 
 
Der Gemeinderat wird auch in Zukunft bestrebt sein, dort wo es in seiner Kompetenz liegt 
(ungebundene Ausgaben), die Kosten in einem angemessenen Rahmen zu halten. 
 

Der Gemeinderat bringt den Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019 den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 

zur Kenntnis. Es erfolgt keine Abstimmung. 

 
 
4.3 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum Budget 
 
Der Bericht der RGPK zum Budget 2015 wird der Versammlung zur Kenntnis gebracht. Eine 
Abstimmung erfolgt nicht. Den Bericht finden Sie im hinteren Teil dieser Broschüre. 
 
 
4.4 Beratung und Beschlussfassung 
 
Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2015 mit einem 

Defizit von CHF 7‘200 sowie das Investitionsbudget in Höhe von CHF 129‘000 zu 
genehmigen. 

 
 
 
Sämtliche zu diesem Traktandum gehörenden Unterlagen finden Sie im Anhang zur Einladung. 
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5. APH Mülimatt: Neue Stiftungs-Statuten / neue Stiftungs-Leistungsvereinbarung per 1. April 2015 

Das APH Mülimatt wurde 1978 als Stiftung gegründet und 1983 in Betrieb genommen. Die 8 
Stiftergemeinden stellten Delegierte in den 16 köpfigen Stiftungsrat (Sissach 7, Itingen 2, 
Zunzgen 2, Diegten, Eptingen, Nusshof, Tenniken, Wintersingen je 1 Mitglied). Der Zweck der 
Stiftung war, ein Regionales Alters- und Pflegeheim zu führen. 
In den vergangenen dreissig Jahren veränderte sich im Gesundheitsbereich viel und der Betrieb 
entwickelte sich weiter. Heute ist das „Mülimatt Sissach – Zentrum für Pflege und Betreuung“ ein 
Betrieb mit CHF 14 Mio. Umsatz, einem Angebot an 140 Betten, einer Tagesstätte, mit 160 
Mitarbeitenden und ein Ausbildungsbetrieb. 
 
Der operative Teil des Unternehmens wurde bereits früher mit einer dreiköpfigen 
Geschäftsleitung versehen. Die strategische Führung obliegt dem Stiftungsrat mit 16 delegierten 
Mitgliedern. Davon gehören 7 Mitglieder dem Verwaltungsausschuss an, welcher zwar näher am 
Betriebsgeschehen, aber nicht handlungsfähig ist, da alle Entscheide vom gesamten Stiftungsrat 
abgesegnet werden müssen, welcher 2 bis 3 Mal pro Jahr tagt. Aufgrund der geänderten 
gesetzlichen Vorschriften und verbindlichen Regelungen hat der Stiftungsrat am 15. November 
2013 beschlossen, die Organisation auf strategischer Ebene zu straffen und zu 
professionalisieren, um so den laufend steigenden Anforderungen in finanzieller, betrieblicher 
und personeller Hinsicht Rechnung zu tragen. Damit sollen auch die operative und strategische 
Führung des APH Mülimatt besser getrennt werden. 
 
Was soll sich nun ändern? Neu besteht der Stiftungsrat noch aus 7 gewählten Mitgliedern anstatt 
16 Delegierten, welche aufgrund spezifischer Fachkenntnisse vorgeschlagen werden. Die 
Stiftergemeinden haben ein Vorschlags- und ein Vetorecht. Dadurch soll ein direkterer 
Informationsfluss, ein besseres internes Controlling durch die strategische Ebene, und eine 
kompetente Unterstützung der Geschäftsleitung gewährleistet werden. Die Stiftungsratsaufgabe 
wird anspruchsvoller und zeitintensiver. 
 
Anhand konkreter formulierter Leistungsaufträge kann die Auftraggeberin Gemeinde die Ausfüh-
rung durch die Auftragsnehmerin Mülimatt besser überprüfen und die Dienstleistungen bei 
Bedarf auch vertraglich anpassen. Diese Leistungsvereinbarung ersetzt jene von 2002. Auch bei 
der bisherigen Struktur müsste diese Neuformulierung aufgrund des erweiterten Angebots sowie 
neuer Zuständigkeiten und Kompetenzen neu erstellt werden. 
 
Finanziell haben die geplanten Änderungen kaum Auswirkungen. Generell ist im Gesundheits-
wesen die Finanzierung durch Bund und Kanton sehr genau geregelt, die Gemeinden haben we-
nig Spielraum. 
 
Zusammenfassung: 

� Der Stiftungsrat soll von 16 auf 7 Mitglieder verkleinert werden 
� Künftig soll die strategische Führung vollumfänglich beim Stiftungsrat liegen 
� Die Besetzung der Stiftungsratssitze soll nach einem Kompetenzprofil (Ressorts) erfolgen 
� Die Nomination und Wahl der Stiftungsräte und -rätinnen erfolgt neu durch den Stiftungsrat 
� Die Stiftergemeinden haben ein Vorschlags- und ein Vetorecht 
 
Es ist vorgesehen, dass die neue Struktur per 1. April 2015 in Kraft tritt.  
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Durch die Einwohnergemeindeversammlung genehmigt werden müssen die: 
 
� neuen Stiftungs-Statuten 
� neue Stiftungs-Leistungsvereinbarung 
 
Der Gemeinderat hat die neuen Stiftungs-Instrumente an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2014 
verabschiedet. Das neue Stiftungs-Organisationsreglement wird lediglich zur Kenntnis gebracht 
(einsehbar am Schalter der Verwaltung oder auf der Homepage). Es wird nicht darüber 
abgestimmt. 
 
Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die neuen Stiftungs-

Instrumente (Stiftungs-Statuten / Stiftungs-Leistungsvereinbarung) zu genehmigen. 
 
Sämtliche zu diesem Traktandum gehörenden Unterlagen finden Sie im Anhang zur Einladung. 
 
 

6. Aufhebung des Reglements über abweichende Unterrichtszeiten im Kindergarten und in der 
Primarschule 

Mit Beginn von HarmoS im Schuljahr 2015/2016, der Harmonisierung im Schulwesen von 20 
Kantonen, treten in unserem Kanton umfassende Blockzeiten in Kraft. Damit wird das Reglement 
für abweichende Unterrichtszeiten in unserer Gemeinde, das andere Unterrichtszeiten 
bestimmte, hinfällig und muss aufgehoben werden. 
 
Das Reglement aufzuheben, ist Aufgabe der Gemeindeversammlung. 
 
Zur Information über die künftigen Unterrichtszeiten dienen die folgenden Angaben. 
 
Die Unterrichtszeiten richten sich in Zukunft nach der Verordnung Kindergarten und 
Primarschule Unterrichtsorganisation KG und PS allgemein § 5 Ziffer 2 siehe Anhang auf der 
Folgeseite). „Der tägliche Unterricht beginnt im Rahmen von Blockzeiten um 8 Uhr und endet 
um 12 Uhr, am Nachmittag endet er spätestens um 16.30 Uhr. Abweichungen, die durch lokale 
Gegebenheiten bedingt sind, bewilligt der Schulrat.“ 
 
Geplant ist, den Nachmittagsunterricht um 13.45 Uhr beginnen zu lassen. 
 
Ziffer 4 der genannten Verordnung sieht im Bedarfsfall noch folgendes vor: „In Klassen des 5. 
Und 6. Schuljahres kann der Vormittagsunterricht an einzelnen Tagen vor 8 Uhr beginnen und 5 
Lektionen umfassen.“ Beim Bedarfsfall würde der Unterricht um 7.45 Uhr beginnen.  
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Antrag Der Gemeinderat beantragt, das ab August 2015 hinfällige Reglement über 

abweichende Unterrichtszeiten aufzuheben. 
 
 

7. Nachwahl eines Mitglieds in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest der 
Amtsperiode bis 2016 

Gestützt auf § 2 der Gemeindeordnung Zunzgen besteht die Rechnungs- und Geschäfts-
prüfungskommission aus fünf Personen. 
 
Zurzeit sind vier Sitze besetzt und noch ein Sitz ist vakant. 
 
Wählbar sind alle in Zunzgen stimm- und wahlberechtigten Personen. Wahlorgan ist gemäss § 4 
Abs. 2 der Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung. 
 
 

8. Verschiedenes 
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 Anhänge 
Berichte 
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Erläuterungen 
Budget 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz und Bündig 
 
Das Budget präsentiert sich mit einem minimen 
Aufwandüberschuss von CHF 7'200. Steigende Kosten im 
Sozial- und Gesundheitswesen, sowie ein tieferer 
Finanzausgleich belasten die Rechnung stark. Dank 
Sparbemühungen und Ausgabendisziplin in allen Bereichen, 
geringeren Abschreibungen und einem prognostizierten 
etwas höheren Fiskalertrag, kann die Rechnung praktisch 
ausgeglichen gehalten werden. 
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Vorbericht Budget 2015 
 
 
Das Budget 2015 enthält alle zum heutigen Zeitpunkt absehbaren Ausgaben und Einnahmen 
und berücksichtigt die finanziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde.  
 
Das Budget der laufenden Rechnung weist für 2015 bei einem Aufwand von CHF 9‘241‘300 
und einem Ertrag von CHF 9‘234‘100 ein Defizit von CHF 7‘200 aus. Dabei bildet ein 
Gemeindesteuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen 
von unverändert 55% der Staatssteuer die Grundlage.  
 
Nachfolgend erhalten Sie einen Budgetvergleich nach Funktionen: 
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Aufwand nach Arten 
 
 
30 Personalaufwand CHF 2‘946‘300 
 (Budget 2014: 2‘964‘400) 

Der Personalaufwand enthält die Entschädigung an die Behörden- und 
Kommissionsmitglieder, die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, die Besoldung 
der Lehrkräfte Primarschule und Kindergarten sowie die Sozialversicherungsbeiträge. 
Ebenfalls enthalten sind Rentenleistungen sowie übriger Personalaufwand wie 
Weiterbildungskurse, Stelleninserate, Personalanlässe etc. 
 
Als Grundlage für die budgetierten Personalaufwendungen wurde die aktuelle 
Personalkonstellation berücksichtigt. Sowohl für Lehrpersonen wie auch für die 
Gemeindeangestellten richtet sich die Besoldung nach kantonalem Lohnschlüssel. Im 
vorliegenden Budget ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt, hingegen der 
Erfahrungsstufen-Anstieg. 
 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 2‘209‘100 
 (Budget 2014:  2‘026‘700) 

Der Sachaufwand liegt rund CHF 182‘000 höher gegenüber dem Vorjahresbudget. In dieser 
Position werden u.a. Material- und Warenaufwand, Dienstleistungen und Honorare sowie 
Baulicher Unterhalt über alle Sparten budgetiert. Die Kosten bei der „Ver- und Entsorgung“, 
beim „baulichen Unterhalt“ und den „Dienstleistungen Dritter“ werden höher prognostiziert. 
 
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF  561‘200 
 (Budget 2014:  643‘200) 

Das bestehende Verwaltungsvermögen (bis 2013) wird wie vorgeschrieben mit 9.5%, die 
Vermögenswerte der Spezialfinanzierungen mit 7.5% vom Buchwert per 31. Dezember 2013 
abgeschrieben. Zusätzlich kommt im Budget 2015 erstmals die lineare 
Abschreibungsmethode nach Nutzungsdauer für das neue Verwaltungsvermögen (ab 2014) 
zur Anwendung. Die Abschreibungen können schlecht mit dem Vorjahresbudget verglichen 
werden, da z.B. die Abschreibung der Investitionsbeiträge neu im Transferaufwand gebucht 
werden. Durch die zusätzlich getätigten Abschreibungen im 2013 verändert sich die Summe 
der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresbudget nochmals. 
 
34 Finanzaufwand CHF 158‘200 
 (Budget 2014:  182‘700) 

Im Bereich Finanzaufwand kann ein um CHF 24‘500 besseres Ergebnis budgetiert werden. 
Durch Umwidmungen ins Verwaltungsvermögen fallen tiefere Liegenschaftsaufwendungen 
im Finanzvermögen an. 
 
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 15‘600 
 (Budget 2014:  5‘600) 

Unter der Position Einlagen in Sonderfinanzierungen werden die Ertragsüberschüsse der 
Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abfallbeseitigung ausgewiesen. Durch die 
Einführung einer Grundgebühr bei der Wasserversorgung kann die Wasserrechnung 
langfristig ausgeglichen werden (vgl. separates Traktandum). 
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36 Transferaufwand CHF 2‘858‘500 
 (Budget 2014:  2‘399‘300) 

Unter Transferaufwand werden u.a. die Abwassergebühren an den Kanton, 
Entschädigungen an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Schulische 
Entschädigungen für die Einführungs-/Kleinklasse und Logopädie, Entschädigungen an die 
Musikschule, Entschädigungen an Kranken- und Pflegeheime, sowie Beiträge an die Spitex 
sowie die Abschreibungen der Investitionsbeiträge budgetiert. 
 
Aufgrund von Aufgabenverschiebungen beim Kanton ergeben sich grössere Verschiebungen 
im Gemeindebudget, welche beim Transferertrag wieder kompensiert werden. 
 
39 Interne Verrechnungen CHF 492‘400 
 (Budget 2014:  498‘000) 

Die internen Verrechnungen von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen 
einzelnen Funktionen gleichen sich aus und haben somit keinen Einfluss auf das Ergebnis. 
 
 

Ertrag nach Arten 
 
 
40 Fiskalertrag CHF 3‘582‘000 
 (Budget 2014:  3‘478‘000) 

Der Fiskalertrag wird unterteilt in die Bereiche „Natürliche- und Juristische Personen“. 
Gemäss Prognosen der Steuerverwaltung BL entwickeln sich die Fiskalerträge dank guten 
Konjunkturdaten weiterhin positiv. Bei den natürlichen Personen wird mit einem Anstieg von 
CHF 104‘000 gerechnet. Bei den juristischen Personen ist eine Prognose schwierig. Wir 
gehen von gleichbleibenden Steuereinnahmen aus. 
 
41 Regalien und Konzessionen CHF 11‘000 
 (Budget 2014:  8‘200) 

Bei den Regalien und Konzessionen sind ausser den neu budgetierten Erträgen aus 
Gelegenheitswirtschaftspatenten gegenüber dem Vorjahresbudget keine Abweichungen zu 
verzeichnen. 
 
42 Entgelte CHF 1‘130‘500 
 (Budget 2014: 1‘058‘900) 

Die Entgelte werden gegenüber dem Vorjahresbudget mit CHF 71‘600 Mehreinnahmen 
budgetiert. Unter diese Rubrik fallen Erträge aus Ersatzabgaben, Gebühren für 
Amtshandlungen, Benützungsgebühren und Dienstleistungen sowie Erlöse aus Verkäufen. 
Grund für die Mehreinnahmen sind die höher budgetieren Einnahmen aus den 
Wassergebühren (Einführung Grundgebühr). 
 
44 Finanzertrag CHF 419‘600 
 (Budget 2014:  413‘700) 

Beim Finanzertrag gibt es keine grösseren Abweichungen zu verzeichnen. 
 
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 112‘900 
 (Budget 2014:  106‘800) 

Unter Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen fällt der Aufwandüberschuss in der 
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung an.  
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46 Transferertrag CHF 3‘485‘700 
 (Budget 2014:  3‘120‘700) 

Unter Transferertrag werden u.a. Entschädigungen vom Kanton für die selbst erstellten 
Steuerveranlagungen, Rückerstattungen des Sozial- und Asylwesens, des Finanz- und 
Lastenausgleichs sowie Beiträge von Gemeinden für den RFS budgetiert. 
Die Abweichung ist auf Aufgabenverschiebungen beim Kanton zurückzuführen (siehe 
Transferaufwand). 
 
49 Interne Verrechnungen CHF 492‘400 
 (Budget 2014:  498‘000) 

Die internen Verrechnungen von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen 
einzelnen Funktionen gleichen sich aus und haben somit keinen Einfluss auf das Ergebnis. 
 
 

Funktionale Gliederung 
 
 

Allgemeine Verwaltung 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Legislative 38‘300  34‘400  

Exekutive 134‘700  149‘100  

Allgemeine Dienste 710‘600  789‘200  

Verwaltungsliegenschaften 27‘200  17‘900  

 
Durch die Verjüngung des Verwaltungspersonals fallen die Lohnkosten bei den Allgemeinen 
Diensten tiefer aus. 
 
Bei den Verwaltungsliegenschaften wurde die alte Gemeindeverwaltung an der 
Schulgasse 8 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen. 
 
 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Polizei 13‘000  3‘900  
Allgemeines Rechtswesen 10‘600  18‘600  
Kindes- und 
Erwachsenenschutz 

86‘400  75‘500  

Feuerwehr 47‘600  52‘400  
Schiesswesen 13‘500  16‘300  
Bevölkerungsschutz 62‘700  32‘700  

 
Das revidierte Polizeigesetz definiert die Schnittstellen Kanton / Gemeinden im Bereich der 
polizeilichen Aufgaben präziser. Die diesbezüglichen Änderungen sollen per 1. Januar 2015 
in Kraft treten. Das bedeutet, dass per Datum die Gemeinden selber für die Wahrung von 
Ruhe und Ordnung an 365 Tagen während 24 Std. verantwortlich sind. Im Hinblick darauf 
stellt sich auf Seite der Gemeinden die Frage der Umsetzung. Die Kantonspolizei BL bietet 
für CHF 4/Einwohner an, die Wahrung von Ruhe und Ordnung von Mo – Fr (sowie an 
Wochenenden und Feiertagen) von 17.00 – 08.00 Uhr zu übernehmen. In der restlichen Zeit 
hat entweder die Gemeinde selber für Ruhe und Ordnung zu sorgen, oder beauftragt einen 
Sicherheitsdienst mit diesen Aufgaben.  
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Der Beitrag für den ZSO Ebenrain (Bevölkerungsschutz) wird gemäss Budgetunterlagen 
der Kopfgemeinde Itingen neu mit CHF 50‘300 (Vorjahr: CHF 19‘200) budgetiert. Geplant 
wird die Anschaffung eines Personentransporters sowie Zivilschutzmaterial. 
 
 

Bildung 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Kindergarten 361‘800  327‘900  

Primarschule 1‘369‘300  1‘371‘500  

Musikschule 203‘700  205‘200  

Schulliegenschaften 426‘100  432‘500  

Schulergänzende 
Tagesbetreuung 

6‘500  6‘500  

Schulleitung und Schulrat 121‘600  111‘600  

 
Beim Kindergarten liegen die budgetierten Aufwendungen u.a. infolge zusätzlicher 
Lohnkosten für den dritten Kindergarten über dem Vorjahresbudget.  
 
Im Bereich Schulliegenschaften ist die Ersetzung der Beleuchtung in der Mehrzweckhalle 
vorgesehen; zudem ist geplant, eine Fusswegbeleuchtung entlang des Nordtraktes 
anzubringen. Infolge Neuvergabe der externen Reinigung fallen die Kosten tiefer aus. 
 
Die Rubrik übrige obligatorische Schule enthält die Aufwendungen für den Schulrat sowie 
das Schulsekretariat. Die Kosten liegen aufgrund des Erfahrungsstufenanstieges leicht höher 
als letztes Jahr. 
 
 

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Denkmalpflege und 
Heimatschutz 

3‘900  2‘100  

Konzert und Theater 11‘200  11‘200  

Kultur und Sonstiges 64‘000  66‘000  

Sport 142‘800  120‘700  

Freizeit 8‘400  11‘500  

 
In der Rubrik Kultur und Sonstiges werden Aufwendungen für den Dorfschmuck (Blumen 
und Beflaggung) sowie kulturelle Anlässe wie Jungbürgerfeier, 1. Augustfeier sowie Banntag 
verbucht. Der Banntag wird nur alle zwei Jahre durchgeführt, dies ist u.a. ein Grund für die 
Abnahme der Gesamtaufwendungen. 
 
Im Bereich Sport ist die Heckenpflege bei der Sportanlage Bündten geplant.  
 
Da die Kunsteisbahn den Betrieb in der Saison 2014/2015 wieder aufnehmen konnte, wird 
der Beitrag an die Kunsteisbahn-Genossenschaft budgetiert. 
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Gesundheit 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags-

überschuss
Kranken- und Pflegeheime 274‘300  273‘100 

Ambulante Krankenpflege 312‘900  277‘700 

Schulgesundheitsdienst 25‘500  27‘600 

Lebensmittelkontrolle 100  200 

 
Als grösster Posten unter ambulante Krankenpflege ist der Beitrag an die Spitex zu 
erwähnen. Der Kostenbeitrag steigt von CHF 106.- auf CHF 120.- pro Einwohner. Die 
Ursachen dafür sind höhere Personal- und Ausbildungskosten sowie eine Erhöhung der 
einfachen Grundpflegekosten. 
 
 

Soziale Sicherheit 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Ergänzungsleistungen IV 0  162‘500  

Ergänzungsleistungen 
AHV 

657‘500  270‘000  

Leistungen an Alter 10‘000  10‘000  

Familie und Jugend 31‘300  33‘900  

Arbeitslosigkeit 20‘000  27‘000  

Sozialhilfe 342‘000  332‘000  

Asylwesen  3‘000  25‘000 

Übriges Sozialwesen 131‘300  103‘200  

Hilfsaktionen im Inland 20‘000  20‘000  

 
Ab 2015 sollen die Gemeinden die Ergänzungsleistungen in der AHV vollumfänglich 
übernehmen. Der Betrag wird vom Kanton mit CHF 263.- pro Einwohner festgesetzt. Als 
Basis dient die Bevölkerungszahl von 2‘500 Einwohnern. Im Gegenzug übernimmt der 
Kanton die Ergänzungsleistungen in der IV. 
 
In der Rubrik Leistungen im Alter wird die Altersausfahrt unverändert mit CHF 10‘000 
belassen. 
 
Durch die Aufgliederung des Asylwesens (Dienstleistungsanteil der externen 
Betreuungsfirma wird unter dem übrigen Sozialwesen geführt) ergeben sich Abweichungen. 
 
Das übrige Sozialwesen enthält den Lohn- und Verwaltungsaufwand. Diese wird um rund 
CHF 28‘000 höher budgetiert als im Vorjahr.  
 
Der vertragliche Beitrag an die Patengemeinde Ascharina wird unter der Rubrik 
Hilfsaktionen im Inland geführt. Der Beitrag ist von der Einwohnergemeindeversammlung 
bis ins Jahr 2015 beschlossen.  
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Verkehr 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Gemeindestrassen / 
Werkhof 

836‘100  766‘900  

Übriger Öffentlicher 
Verkehr 

2‘300  2‘700  

 
Das budgetierte Ergebnis Gemeindestrassen/Werkhof liegt um rund CHF 69‘200 über dem 
Vorjahresbudget. Bei den Löhnen des Werkdienstpersonals sind analog dem 
Verwaltungspersonal lediglich die Erfahrungsstufen jedoch keine Teuerung berücksichtigt. 
Im Budget ist beim Strassenunterhalt die Fugensanierung an der Hardstrasse bzw.  
alten Landstrasse vorgesehen. 
 
Zu erwähnen sind auch die Kosten im Zusammenhang mit dem GIS (Geografisches 
Informationssystem). Sämtliche Planwerke müssen elektronisch erfasst und à jour gehalten 
werden. Das verursacht beträchtliche Kosten, die sich über mehrere Jahre verteilen. Dank 
GIS sind Pläne, Leitungsskataster und zahlreiche weitere Informationen jederzeit verfügbar. 
Ein Grossteil der Daten ist via Internet für jedermann einsehbar. 
 
 

Umweltschutz und Raumordnung 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Wasserversorgung 
(Spezialfinanz.) 

 10‘500 45‘200  

Abwasserbeseitigung 
(Spezialfinanz.) 

112‘900  58‘600  

Abfallbewirtschaftung 11‘500  14‘700  

Abfallbeseitigung 
(Spezialfinanz.) 

 5‘100  5‘600 

Gewässerverbauungen 10‘000  7‘600  

Arten- und 
Landschaftsschutz 

14‘600  8‘900  

Hundehaltung 4‘800  6‘500  

Friedhof und Bestattung 67‘300  73‘200  

Raumordnung 27‘800  21‘100  
 
Hinweis Spezialfinanzierungen 
 
Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Finanzierungen spezifischer Aufgaben, die 
nicht durch Steuern, sondern ausschliesslich durch Gebühren finanziert werden (§°21 Abs. 1 
GRV). Sie entsprechen rechnungsmässigen Einheiten, denen bestimmte Einnahmequellen 
zugeordnet sind, mit denen die erbrachten Leistungen finanziert werden. Zwischen der 
erbrachten Aufgabe und den bezahlten Entgelten besteht ein direkter Zusammenhang 
(Verursacherprinzip). 
 
Nachdem in den Vorjahren stets ein Aufwandüberschuss resultierte, ist bei der 
Wasserversorgung ein kleiner Überschuss budgetiert. Das ist allerdings nur möglich, dank 
der Einführung einer Grundgebühr (vergleiche Traktandum Änderung Wasserreglement, 
Einführung und Festsetzung einer Grundgebühr von CHF 150.- bzw. CHF 300.- pro Jahr).  
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Mit den Wasserzinsen allein kann der Aufwand für Betrieb und Unterhalt nicht gedeckt 
werden, was die Einführung einer Grundgebühr nötig macht. Dazu kommt, dass die 
Anschlussgebühren infolge Abnahme der Bautätigkeit in Zukunft nicht mehr ausreichen, um 
die Investitionen zu finanzieren. Das hat dazu geführt, dass das Kapital in der Wasserkasse 
kontinuierlich abgenommen hat und bloss noch rund CHF 140'000 beträgt. 
 
Das Budget der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ weist ein Defizit von CHF 
112‘900 aus. Auch hier zeigt sich, dass die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen 
und Investitionen nicht mehr decken können. 
Die Abwasserkasse weist ein Eigenkapital von CHF 3.5 Mio aus, weshalb trotz 
Aufwandüberschuss in der laufenden Rechnung mindestens für die nächsten Jahre kein 
akuter Handlungsbedarf besteht. 
Sowohl bei der Wasserversorgung wie bei der Abwasserbeseitigung fallen nicht 
unwesentliche Kosten für die Überführung aller Daten ins GIS an. 
 
Die Spezialfinanzierung „Abfallbeseitigung“ zeigt sich seit Jahren mit kleineren 
Überschüssen als ausgeglichen. 
 
 

Volkswirtschaft 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Produktionsverbess. 
Landwirtschaft 

5‘300  5‘400  

Forstwirtschaft 28‘600  28‘600  

Jagd und Fischerei 3‘100  3‘600  

Tourismus 200  200  

Elektrizität  8‘300  7‘500 

 
 

Finanzen und Steuern 
 Budget 2015 (in CHF) Budget 2014 (in CHF) 
 Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Aufwand- 

überschuss 
Ertrags- 

überschuss 
Steuern  3‘529‘700  3‘422‘70

0 
Finanz- und 
Lastenausgleich 

 3‘077‘400  2‘699‘00
0 

Zinsen 86‘900  86‘300  

Liegenschaften des 
Finanzvermögens 

 216‘700  210‘900 

 
Die Budgetierung der Steuern basiert auf Vorgaben des Kantons. 
Diese werden unterteilt in die Bereiche Natürliche und Juristische Personen. Gemäss 
Prognosen der Steuerverwaltung BL entwickeln sich die Fiskalerträge dank guten 
Konjunkturdaten weiterhin positiv. Bei den natürlichen Personen kann mit einem Anstieg von 
CHF 104‘000 gerechnet werden. Die Erträge bei den juristischen Personen bewegen sich 
auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. 
 
Beim Finanz- und Lastenausgleich wird der Finanzausgleich abgebildet. Der horizontale 
Finanzausgleich fällt aufgrund gestiegener Steuerkraft tiefer aus. 
Aufgabenverschiebungen zwischen den Gemeinden und Kantonen führen dazu, dass 
diverse zugesicherte Rückerstattungen erwartet können.  
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Investitionsrechnung 
 
 
Ausgaben Investitionen 2015 
 
Das Investitionsbudget 2015, das der Gemeinderat der Gemeindeversammlung zur 
Genehmigung vorlegt, beläuft sich insgesamt auf CHF 129‘000.  
 
Genehmigung mit Budgetbeschluss vom 11. Dezember 2014: 
 (in CHF) 
 
- Schränke Südtrakt Primarschule Bündten  13‘200 
- Mobiliar für neues Klassenzimmer  23‘000 
- Ersatz Turngeräte Turnhalle  12‘800 
- Neumattstrasse Nord Sanierung Wasserleitung  80‘000 
 
Total  129‘000 
 
 
Wird mit einer Sondervorlage in einer der folgenden Einwohnerversammlungen 
vorgestellt: 
 (in CHF) 
 
- Ersatz Heizung Schulhaus  200‘000 
- Diegterbach Ost Strassenbau  250‘000 
- Hauptstrasse 78/82 Neubau  1‘000‘000 
- Diegterbach Ost Wasserversorgung  250‘000 
- Diegterbach Ost Kanalisation  150‘000 
- Metzenholde Strassenbau  200‘000 
- Metzenholde Wasserleitung  90‘000 
- Metzenholde Kanalisation  220‘000 
 
 
Wurde bereits an einer früheren Einwohnerversammlung beschlossen: 
 
 (Beschlussdatum) (in CHF) 
 
- Metzenholde Planungskredit Strassenbau 16.09.14 20‘000 
- Metzenholde Planungskredit Wasserleitung 16.09.14 10‘000 
- Burgmatt Kanalisation 20.03.14 25‘000 
- Metzenholde Planungskredit Kanalisation 16.09.14 20‘000 
 
 
Einnahmen Investitionen 2015 
  (in CHF) 
 
- Anschlussbeiträge Wasser  100‘000 
- Anschlussbeiträge Abwasser  120‘000 
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Bestelltalon / Fragen 
 
Das detaillierte Budget 2015 ist sehr umfangreich und wird deshalb nicht an alle 
Haushaltungen abgegeben. Personen, welche sich bereits im Versandregister eingetragen 
haben, werden automatisch mit dem Budget bedient. Falls Sie sich noch nicht registriert 
haben, können Sie das Budget mit untenstehendem Talon, per E-Mail oder telefonisch 
bestellen. Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
� Ich wünsche das detaillierte Budget 2015. 
 

 Bitte nehmen Sie meine Adresse für den Versand der Rechnungen/Budgets der 
Einwohnergemeinde Zunzgen auf. Ich erhalte somit jeweils unaufgefordert die ausführlichen 
Budgets/Rechnungen der Einwohnergemeinde Zunzgen. 
 
 
 
Name/Vorname  ___________________________________ 
 
 
Adresse   ___________________________________ 
 
 
Wohnort   ___________________________________ 
(falls nicht in Zunzgen wohnhaft)  
 
 
 
 

 

Sie fragen – wir antworten 
 

 
Stellen Sie uns bitte Ihre Fragen zum Budget 2015 schriftlich bis Freitag, 5. Dezember 2014.  
 
 
Meine Frage/n: ……………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………..………… 
 
 
oder per e-Mail: gemeinde@zunzgen.bl.ch  

 


